
100% ÖKO-STROM
mit Österreichischem

 Umweltzeichen

Der Ökostrom mit dem
Österreichischen Umweltzeichen

Das Österreichische Umweltzeichen ist ein Garant für besonders 
umweltfreundliche Produkte und Dienstleistungen.

Für dieses Kennzeichen müssen strenge Umweltkriterien erfüllt 
und durch ein unabhängiges Gutachten nachgewiesen werden. 
Somit kombiniert das Umweltzeichen einen sehr hohen Umwelt-
standard mit Qualität und Produktsicherheit.

Mit der Richtlinie UZ 46 werden jene Tarifmodelle bzw. Strom-
produkte von Ökostromhändlern ausgezeichnet, die zur Gänze 
aus erneuerbaren Energieträgern stammen und zur nachhaltigen 
Energieversorgung beitragen.

Der mit dem Umweltzeichen zertifizierte Grüner Strom zeichnet 
sich durch klare Bestimmungen und transparente Kriterien aus 
und ist garantiert frei von nuklearen und fossilen Energieträgern.

Warum Ökostrom?

Mit der Entscheidung für Ökostrom setzen Sie ein 
Zeichen gegen Strom aus Atom- und Kohlekraft-
werken.

Sie helfen aktiv mit, unsere Umwelt zu entlasten. 
Der Mehraufwand für die Bereitstellung von umwelt-
freundlichem Strom ist eine Investition in die Zukunft!

Stromkennzeichnung gemäß §78 Abs. 1 und 2 ELWOG 2010
und StromkennzeichnungsVO 2011 für den Zeitraum

1.1.2024 - 31.12.2024

Wasserkraft (ÖMAG, Murkraftwerk)	 1,70 %
Windenergie (ÖMAG)	 7,85 %
Feste oder flüssige Biomasse (ÖMAG)	 0,63 %
Sonnenenergie (ÖMAG, Steiermark)	 89,76 %
erneuerbare Gase (ÖMAG)	 0,06 %

100% der Nachweise stammen aus Österreich

Bei der Erzeugung entstanden folgende Umweltauswirkungen:

CO2 Emissionen	 0,00 g/KWh
Radioaktiver Abfall	 0,00000 mg/KWh
Einsparung CO2	 110,81 g/KWh

Energiepreise	 Nettopreis	 Bruttopreis

gültig ab 1.1.2025	 0,199 € pro KWh	 0,238 € pro KWh

HKN gern. §10 Abs 12 laut gültiger Verordnung

Basispreis, 5,90 €/Monat, exkl. 20% USt.
Bindefrist 12 Monate

Es gelten die Allgemeinen Lieferbedingungen der Elektrizitätswerk Gröbming KG, FN 16032 b, Stand 30.5.2025

Umweltkriterien

Die wichtigsten Anforderungen des Umweltzeichens sind

•	mindestens 1 % Anteil an Photovoltaik

•	maximal 79 % Gesamtanteil an Wasserkraft
	 Bei Überschreitung muss je zusätzliches Prozent Wasserkraft
	 ein zusätzlicher Prozentpunkt Photovoltaikstrom enthalten sein.

•	mindestens 10 % Anteil an Strom aus Anlagen, die nicht älter als
	 15 Jahre sind (ab Erstinbetriebnahme) oder die in den vergangenen
	 15 Jahren revitalisiert bzw. erweitert wurden, wobei das elektrische
	 Arbeitsvermögen um mindestens 15 % vergrößert wurde.
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